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Motivvertrag
zwischen

 
 im Folgenden “Motivgeber” genannt

und
  

 (SendungsmacherIn bei FS1 Community TV Gemeinnützige BetriebsgesmbH)
 im Folgenden “Filmhersteller” genannt

wird für die Aufnahmen zur Filmproduktion mit dem Titel

folgender Vertrag geschlossen:

1. Motiv, vertragsdauer
 Der Motivgeber erklärt sich bereit das Motiv

 vom    bis

 in der Zeit jeweils von   bis   Uhr zur Verfügung zu stellen.

 Vorbereitungsarbeiten vom   bis  

 Rückbauarbeiten am   bis   (inkl. Endreinigung).

2. Haftung, scHäden
 Der Filmhersteller wird die Dreharbeiten mit größter Sorgfalt durchführen und erklärt, bei durch die Aufnahmen  
 verursachten Schäden die volle gesetzliche Haftung zu übernehmen. Des Weiteren erklärt der Filmhersteller am  
 Motiv keine Änderungen im großen Ausmaß (Grabungsarbeiten, Stemmarbeiten, Rodungen, u. gdl.) vorzunehmen.
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3. entgelt
 Der Motivgeber stellt dem Filmhersteller für die vertragsgemäße Überlasssung keine Kosten in Rechnung.
 Personalkosten werden nicht gesondert bezahlt. Mit dieser kostenlosen Überlassung sind alle Ansprüche voll abgegolten.

4. fristen
 Etwaige Schadenmeldungen und Ersatzforderungen müssen  binnen einer Ausschlussfrist von einer Woche  
 nach Drehschluss am o.g. Motiv geltend gamacht werden.

5. recHtseinräuMung
 Der Filmhersteller ist berechtigt, die am Drehort / Motiv entstandenen Aufnahmen zu Zwecken der o.g.  
 Filmproduktion sowie zu zeitlich, örtlich, und inhaltlich unbeschränkten Auswertungszwecken zu verwenden.

6. sonstige vereinbarungen
 Sollten Wiederholungsaufnahmen notwendig sein, erklärt sich der Motivgeber bereit, die Aufnahmen zu  
 entsprechenden Bedingungen wiederholen zu lassen.

7. änderungen, ergänzungen
 Änderungen oder Ergänzungen dieses Motivvertrages bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform, im  
 Besonderen bei Abweichungen  von den gegebenen Vereinbarungen.

8. scHlussbeMerkungen
 Diese Vereinbarung ersetzt ausnahmslos alle bisherigen getroffenen, mündlichen oder schriftlichen  
 Vereinbarungen.
 Sollten die Dreharbeiten am vorgenannten Motiv nicht stattfinden, tritt dieser Vertrag ohne weitere  
 gegenseitige Ansprüche außer Kraft.

Motivgeber      Filmhersteller

Ort, Datum
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